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Kleine Anfrage 

des Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP 

 

Geplante Schließung des SBBZ Albrecht-Dürer-Schule Mannheim 

 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Kenntnis hat sie von der Allgemeinverfügung zur Aufhebung des SBBZ „Se-

hen“ (Albrecht-Dürer-Schule) in Mannheim? 

 

2. Wie steht sie, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Albrecht-Dürer-

Schule um ein SBBZ „Sehen“ handelt, zu der Begründung der Stadt Mannheim und des 

Schulamts, wonach die Schließung aufgrund der Unterschreitung der Mindestschüler-

zahl geschehen soll? 

 

3. Welche speziellen Voraussetzungen gelten für die Schließung eines SBBZ auf Grund-

lage der Unterschreitung der Mindestschülerzahl? 

 

4. Über welchen Zeitraum muss die Schülerzahl unterhalb der Mindestzahl liegen, bevor 

ein Verfahren nach § 30 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) eingeleitet werden 

darf? 

 

5. Sieht sie einen Zusammenhang, der rückläufigen Schülerzahlen mit administrativen Ent-

scheidungen (zum Beispiel Nichtaufnahme von Kindern aus Hessen und Rheinland-

Pfalz sowie Verlagerung der Werkrealschule) sowie mit dem aktuellen Fehlen der vier-

ten Klasse aufgrund der Nichtaufnahme eines Jahrgangs während der Coronakrise? 

 

6. Welche Kenntnisse liegen ihr darüber vor, dass seitens der Stadt Mannheim offenbar 

kein Beteiligungsverfahren im Rahmen des „Schulentwicklungsprozesses des SBBZ Se-

hen“ stattgefunden hat? 

 

7. Wie steht sie zu dem Umstand, dass in der Beschlussvorlage Einsparungen ab dem Jahr 

2026 im Zusammenhang mit einer Schließung eingeplant werden, obwohl ein Aufhe-

bungsverfahren nach § 30 SchG BW üblicherweise rund zwei Jahre dauert? 

 

8. Welche Folgen sowie Unterstützungsbedarfe erwartet sie für Schülerinnen und Schüler 

mit Sehbeeinträchtigung und deren Familien durch die Schließung des SBBZ Albrecht-

Dürer-Schule? 

 

9. Wie wird die Beratung für inklusiv beschulte sehbehinderte Kinder sowie für Kinder im 

vorschulischen Bereich gewährleistet, wenn im Zuge der Schließung der SBBZ „Sehen“ 

Albrecht-Dürer-Schule auch die dort angesiedelte Beratungsstelle aufgegeben wird? 

 

10. Wie gewährleistet die Landesregierung bei einer möglichen Schließung eine qualitativ 

hochwertige Förderung im Förderschwerpunkt Sehen in der Region? 

 
 

11.12.2025  

 

Dr. Kern FDP/DVP 

 

 

 

 



Begründung  

 

Durch Elternvertreter des SBBZ Albrecht-Dürer-Schule in Mannheim bin ich darauf auf-

merksam gemacht worden, dass gegen den erklärten Willen der Elternschaft eine Schließung 

der Schule vorgesehen ist. Die Eltern berichten in diesem Zusammenhang von erheblichen 

Unsicherheiten hinsichtlich Rechtsgrundlagen, Verfahren, Schülerzahlen, Beteiligungsrech-

ten und der Rolle der Schulträger- sowie Schulaufsichtsebene.  

 

Die vorliegende Kleine Anfrage möchte daher klären, welche Voraussetzungen es zur Schlie-

ßung des SBBZ Sehen gibt, wie die Landesregierung zu diesen Plänen steht und wie den 

betroffenen Familien sowie Schülerinnen und Schüler Abhilfe geleistet werden kann. 


